
  
 

B e s c h l u s s v o r l a g e  
Vorlage Nr.: 2020/286 

Datum der Freigabe: 11.11.2020 
 

Amt: Ordnung und Soziales Datum: 11.11.2020 
Bearb.: Inken Lorenzen     Wiedervorl.  

Berichterst. Inken Lorenzen        

 
 

Beratungsfolge Termin Behandlung 

Amtsausschuss 02.12.2020 öffentlich 

 
 

Abzeichnungslauf 
 
 
 

 
Betreff 
 
Aufgabenübertragung durch den Kreis Schleswig-Flensburg, hier: Änderung der Anschrift von 
Fahrzeughaltern bei der Anmeldung im Einwohnermeldeamt 
 
Sach- und Rechtslage: 
 
Für die Bürgerinnen und Bürger wird mit der Aufgabenübertragung auf Ämter, Städte und 
Gemeinden ein großer Beitrag zur Entbürokratisierung geleistet, indem diese bei Umzug 
innerhalb desselben Kreises auch gleich ihr Fahrzeug bei der Anmeldung im 
Einwohnermeldeamt mit ummelden können und sich so den Weg zur Zulassungsstelle sparen 
können. 
 
Die Anschaffung der notwendigen Softwarekomponente der Fachanwendung verursacht keine 
größeren Kosten und kann, bei einmaliger Beschaffung durch den Kreis, von allen 
Einwohnermeldeämtern im Kreisgebiet genutzt werden. 
 
Die Gebühreneinnahmen, in Höhe von ca. 10,00 € pro Fall, verbleiben bei den Gemeinden. 
Es werden bei 10.000 Einwohnern ca. 200 Fälle im Jahr erwartet. 
 
Den Entwurf des öffentlich-rechtlichen Vertrages füge ich der Vorlage bei. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
[ X ] JA    [  ] NEIN 
Betroffenes Produktkonto: 
Ergebnisplan [  ] Finanzplan [  ] 
Produktverantwortung: Abschreibungsdauer: 
Haushaltsansatz im lfd. Jahr: AfA / Jahr: 
Noch zur Verfügung stehende Mittel: 
Deckungsvorschlag: 
Auswirkung auf die Haushaltskonsolidierung: 
Besonderheiten:   
 
 



 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Amtsausschuss des Amtes Kappeln-Land stimmt, gemäß § 23 Nr. 23 der Kreisordnung 
und § 24 a der Amtsordnung i. V. m. § 28 Nr. 24 der Gemeindeordnung bzw. § 28 Nr. 24 der 
Gemeindeordnung, der Übernahme der Aufgaben, Änderungen von Angaben zum 
Fahrzeughalter bei Änderung der Anschrift innerhalb des gleichen Zulassungsbezirks, nach der 
§ 4a StrVRZustVO, (Straßenverkehrsrechts-Zuständigkeitsverordnung) zu und beauftragt die 
Verwaltung den Kreis Schleswig-Flensburg aufzufordern, durch Unterschrift des beiliegenden 
Öffentlich-rechtlichen Vertrages, einen entsprechenden Antrag beim Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus zu stellen und das Einvernehmen, insbesondere 
im Hinblick auf die Kostentragung und Gebührenverwendung, zu erklären. 
Wir versichern, dass mit der Übernahme der Aufgaben die sachlichen und personellen 
Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung vorliegen und nehme zur 
Kenntnis, dass, sofern eine ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung wegen schwerwiegender 
Verstöße nicht mehr gewährleistet sein sollte, das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
Technologie und Tourismus berechtigt ist, im Einvernehmen mit der Staatskanzlei die 
Aufgabenübertragung zu widerrufen 
 
 
 
Anlage(n) 
Entwurf Vertrag Ämter und Gemeinden Aufgabenübertragung 
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